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Beratungsfolge Datum Behandlung 
   

 Jugendhilfeausschuss 16.05.2013 öffentlich 
   

 

 

Informationsaufforderung 

 

 

Sachverhalt 

Die Verwaltung wird beauftragt, eine Übersicht über den aktuellen Stand in den Ambulanten 

Hilfen in der Stadt Erfurt zu geben. Folgende Fragen sollen dabei berücksichtigt werden: 

 

1. Welche Träger und Einzelpersonen bieten in der Stadt Erfurt ambulante Hilfen zur 

Erziehung an? 

2. Welche Unterschiede/Spezialisierungen gibt es in den ambulanten Leistungsangeboten 

der Träger? 

3. Welche Bedarfe sieht das Jugendamt 2013 bis 2015 an flexiblen ambulanten Hilfen zur 

Erziehung, Eingliederungshilfen und Hilfen für junge Volljährige? 

4. Welche Auswirkungen hat die aktuelle Haushaltslage der Stadt Erfurt auf die Entwicklung 

und Vergabe ambulanter Leistungen an freie Träger? 

5. Welche Auswirkungen hat das Bundeskinderschutzgesetz auf die Vergabe ambulanter 

Leistungen? 

6. Welche Kriterien werden durch das Jugendamt Erfurt bei der Berechnung der  

Fachleistungsstunden zugrunde gelegt. Dabei sind insbesondere folgende Fragen 

entscheidend: 

a. Welche Zeitanteile für die direkte Arbeit mit den Klienten sowie allgemeine Minderzeiten 

(Urlaub, Krankheit, Fortbildung, Feiertage) und besondere Minderzeiten (Teamberatung, 

Supervision, Fallberatung, Vor- und Nachbereitung sowie Wegezeiten bzw. fallunspezifische 

Arbeit) werden bei der Berechnung der Nettojahresarbeitszeit berücksichtigt) 

b. Berücksichtigen diese Zeitanteile auch Hilfeplangespräche, Helferkonferenzen, die Teilnahme 

der Fachkräfte an Fallberatungen im Jugendamt? 

  

 

Herr Hack, AWO AJS gGmbH, Mitglied des JHA 
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c. Sind diese Zeitanteile allgemeine Grundlage für die Verhandlungen des Entgelts einer 

Fachleistungsstunde oder werden diese Zeitanteile mit den Trägern individuell vereinbart? 

d. Wie erfolgt die Abrechnung der FLS, wenn Klienten- trotz vereinbarter Termine- nicht 

angetroffen werden. 

e. Welche allgemeinen Dokumentationsgrundsätze gelten für die Abrechnung von 

Fachleistungsstunden gegenüber dem Jugendamt? 

 

 

 

 

Anlagenverzeichnis 

Antwort nebst Anlage 

 

 

 

 

07.03.2013, gez. Hack   

Datum, Unterschrift 
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